
Vermessungs- und Katasteramt Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

Datum 

22.03.2012 

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

2012/6305 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 08.05.2012 Vorberatung 

Rat der Stadt 15.05.2012 Entscheidung 

 
 

Betreff 

Bestellung eines stellvertretenden Mitglieds für den Umlegungsausschuss 

Beschlussvorschlag 

Der Rat der Stadt beschließt: 
 
Für den Umlegungsausschuss der Stadt Bottrop wird  
Herr Dipl.-Ing. Matthias Lincke, wohnhaft in Oberhausen,  
als stellvertretender vermessungstechnischer Sachverständiger bestellt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 

 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 
Haushalt im Jahr:  2012 
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Problembeschreibung / Begründung 

Zur Durchführung von Umlegungsverfahren gemäß §§ 45 ff. Baugesetzbuch hat der 
Rat der Gemeinde nach der für das Land NRW ergangenen Durchführungsverordnung 
einen Umlegungsausschuss zu bestellen und wie folgt zu besetzen. 
 
Der Umlegungsausschuss besteht aus 5 Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden. 
Der Vorsitzende muss zum Richteramt oder zum höheren allgemeinen 
Verwaltungsdienst befähigt sein. Ein Mitglied muss die Befähigung zum höheren 
vermessungstechnischen Verwaltungsdienst besitzen und ein Mitglied 
Sachverständiger für die Ermittlung von Grundstückswerten sein. 
Die übrigen zwei Mitglieder müssen dem Rat der Gemeinde angehören. 
Der Vorsitzende und die Sachverständigen dürfen nicht Mitglieder des Rates der 
Gemeinde sein oder der Gemeindeverwaltung angehören. 
 
Für jedes Mitglied des Umlegungsausschusses sind ein oder mehrere Vertreter zu 
bestellen, die die gleichen Voraussetzungen erfüllen müssen wie das Mitglied, zu 
dessen Vertretung sie bestellt sind. 
 
Die Amtsdauer des Vorsitzenden des Umlegungsausschusses, der sachverständigen 
Mitglieder und deren Vertreter beträgt 5 Jahre. 
 
Der Rat der Stadt hat zuletzt am 17.11.2009 den Vorsitzenden, die zwei 
sachverständigen Mitglieder und die Stellvertreter bestellt. 
 
Mit Schreiben vom 12.03.2011 bittet nun der stellvertretende Sachverständige für das 
Vermessungswesen, Herr Schartz, darum, ihn zum 01.06.2012 von den Pflichten im 
Umlegungsausschuss zu entbinden. 
 
An seiner Stelle wird vorgeschlagen, den Ltd. Vermessungsdirektor Herrn Dipl.-Ing. 
Matthias Lincke zu bestellen. Herr Lincke ist Amtsleiter des Amtes für 
Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung der Stadt 
Mülheim an der Ruhr. Zudem ist Herr Lincke im Umlegungsausschuss in der Stadt 
Oberhausen als vermessungstechnischer Sachverständiger tätig. 
 
Um von vornherein der Möglichkeit einer Interessenkollision vorzubeugen, ist es in 
Bottrop gute Tradition, die sachverständigen Mitglieder von außerhalb zu bestellen. 
 
 
 
 
 
 
Ketzer 
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